
FORMBLATT BE2                           Arzneispezialität:  
   4. GESUNDHEITSÖK. EVAL.   

 

*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

4.2 EU-PREISVERGLEICH 
Die Angaben beziehen sich auf die vergleichbaren Arzneispezialitäten, die vom antragstellenden Unternehmen bzw. von der mit ihr verbundenen 

Firmengruppe bzw. vom Lizenzgeber/von der Lizenzgeberin in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Handel sind.  
 

4.2.1  ANGABE ALLER PACKUNGSGRÖSSEN DER BEANTRAGTEN ARZNEISPEZIALITÄT pro Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, welche in den jeweiligen Mitgliedstaaten der EU im Handel sind  

Land 
Im  

Handel Packungsgrößen 

Ja Nein          

Österreich            

Belgien            

Bulgarien            

Dänemark            

Deutschland            

Estland             

Finnland            

Frankreich            

Griechenland            

Großbritannien            

Irland            

Italien            

Kroatien            

Lettland            

Litauen            

Luxemburg            

Malta            

Niederlande            

Polen            

Portugal            

Rumänien            

Schweden            

Slowakei            

Slowenien            

Spanien            

Tschechien            

Ungarn            

Zypern            

 
Anmerkungen:  

 
 
 
 
 
 
 



FORMBLATT BE2 Arzneispezialität:  
   4. GESUNDHEITSÖK. EVAL.   

 

*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

 

1. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

2. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

3. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

4. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

5. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

6. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

7. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     
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Irland     
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Kroatien     
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Litauen     
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Malta     

Niederlande     
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Schweden     
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Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

8. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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*) Bitte in Berechnungsfeldern bei Zahlen das Komma als Punkt eintragen. 
 

9. Packungsgröße 
4.2.2  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO PACKUNG 
4.2.3  ANGABE DER PREISE DER VERGLEICHBAREN PACKUNGSGRÖSSEN PRO EINHEIT 

 Vergleichbare Packungsgröße bedeutet, dass die in der Regel praktisch vergleichbare Packungsgröße heranzuziehen ist (z.B. ein Vergleich 
 zwischen einer 28 Stück- und einer 30 Stückpackung ist grundsätzlich zulässig). 

Land  Beantragte 
Packungsgröße  

Listenpreise (gültig für Systeme 
der sozialen Sicherheit)  

in € pro Packung auf  
2 Dezimalstellen *) 

Angabe des in der Regel 
durchschn. gewährten 

Nachlasses (unabhängig ob auf 
gesetzl., privatrechtl. od. freiwilliger 

Basis, wie z.B. Rabatte, 
Naturalrabatte, Skonti) in % des 
Listenpreises, falls vorhanden 

Listenpreise in € pro 
Einheit (z.B. Tablette) auf   

3 Dezimalstellen *) 

Österreich     

Belgien     

Bulgarien     

Dänemark     

Deutschland     

Estland      

Finnland     

Frankreich     

Griechenland     

Großbritannien     

Irland     

Italien     

Kroatien     

Lettland     

Litauen     

Luxemburg     

Malta     

Niederlande     

Polen     

Portugal     

Rumänien     

Schweden     

Slowakei     

Slowenien     

Spanien     

Tschechien     

Ungarn     

Zypern     
 

Anmerkungen: 
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